
 
Gemeinde Appen 
 
 

Bericht des Bürgermeisters 
 

Vorlage Nr.: 890/2014/APP/MB 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.10.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 023.110 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

04.11.2014 öffentlich 

 
Bericht des Bürgermeisters 
 

1. Sommerferienprogramm der Gemeinde Appen 
 
Die Ausgabenübersicht (Anlage 1) und die Teilnehmerstatistik (Anlage 2) sind als 
Anlage beigefügt. 
 
 

2. Herbstferienprogramm der Gemeinde Appen 
 
Bei der Fertigstellung des Berichts war das Herbstferienprogramm noch nicht abge-
schlossen, daher kann die Ausgabenübersicht und die Teilnehmerstatistik erst bei 
der Ausschusssitzung vorgelegt werden. 
 
 

3. Neujahrsempfang der Gemeinde Appen 
 
Der Neujahrsempfang wird am Donnerstag, den 8.01.2015 um 19.30 Uhr stattfinden.  
 
Die konkreten Planungen für den Neujahrsempfang werden in den nächsten Tagen 
beginnen.  
      
 

4. Neuer Schulleiter der Grundschule Appen  
 
Herr Martin Scharnweber wird zum 27. Oktober 2014 Schulleiter der Grundschule 
Appen.     
 
 

5. Kostenkalkulation für die Mittagsverpflegung in den Appener Kinderta-
gesstätten 
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Die Gemeindevertretung hat währen der Sitzung am 8.12.2011 beschlossen, dass 
kein Defizitausgleich für die Mittagsverpflegung in den Appener Kindertagesstätten 
mehr übernommen wird. Die Träger wurden über diesen Beschluss schriftlich infor-
miert. Die Verwaltung wurde gebeten, alle drei Jahre eine neue Kostenkalkulation 
von den Trägern anzufordern. 
 
 

a) Ev. St. Johannes Kindergarten 
 
Die ev. St. Johannes Kirchengemeinde hat eine ausführliche Kostenkalkulation vor-
gelegt. In diese Kostenkalkulation wurden neben den Personal- und Lebensmittel-
kosten auch anteilige Bewirtschaftungs- und Anschaffungskosten sowie prozentuale 
Kostensteigerungen berücksichtigt.  
Der Beitrag für die Mittagsverpflegung wird zum 1.01.2015 angepasst und dann mo-
natlich 52,50 Euro betragen. 
 
 

a) Heilp. Nachbarschaftskindergarten der Lebenshilfe 
  
Die Lebenshilfe hat lediglich eine Kostenaufstellung für das Jahr 2013 eingereicht. 
Aus dieser ist ersichtlich, dass die Mittagsverpflegung noch nicht kostendeckend an-
geboten wurde. Außerdem wurde mit gebeten, dass das Defizit aus dem Jahr 2013 
in Höhe von 3.363,17 Euro nachträglich übernommen wird und zusätzlich wurde vor-
sorglich für das Jahr 2014 die Kostendeckung beantragt. 
 
Die Lebenshilfe hat ein Schreiben erhalten, in dem deutlich gemacht wurde, dass an 
dem gefassten Beschluss festgehalten wird und auch im Rahmen der Gleichbehand-
lung der Appener Kindertagesstätten keine Defizitdeckung für die Mittagsverpflegung 
durch die Gemeinde Appen erfolgen wird. Außerdem wurde erneut eine Kostenkalku-
lation angefordert.   
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Ausgabenübersicht 
Teilnehmerstatistik          
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 889/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.10.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 461.1712 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

04.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 02.12.2014 öffentlich 

 
Betriebskostenzuschuss 2015 für den heilp. Nachbarschaftskindergarten 
der Lebenshilfe in Appen-Etz 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat 
den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2015 (siehe Anlage) eingereicht. 
 
Aufgrund einer extremen Kostensteigerung im Vergleich zu den Vorjahren wurde auf 
Nachfrage noch ein gesondertes Erläuterungsschreiben (siehe Anlage) eingereicht. 
 
Gesamteinnahmen von 185.123 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 326.923 
Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 141.800 Euro. 
 
Für das Jahr 2014 wurde ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 109.800 Euro ge-
währt (Jahresrechnung 2014 bleibt abzuwarten), so dass sich eine Erhöhung von 
32.000 Euro ergibt. Diese Kostensteigerung ist auf die Ansätze Personalkosten, 
Baumpflege und Miete zurückzuführen. Die Erläuterungen können der Anlage ent-
nommen werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ansätze, mit Ausnahme der Personalkosten, Sonderzuschuss Baumpflege und 
Miete, entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres und den festgesetzten 
Pauschalen gemäß der Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag. 
 
Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe 115.368 Euro decken etwa 35,28% der 
Gesamtausgaben. 
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Finanzierung: 
 
Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist der Zuschuss in Höhe von 141.800 Euro 
bereitzustellen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von der Lebenshilfe auf-
geführten Kosten für das Jahr 2015 als zuschussfähig anzuerkennen. 
 
Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden 141.800 Euro als Zuschuss für den 
heilpädagogischen Nachbarschaftskindergarten in Appen-Etz eingeplant.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Haushaltsvoranschlag 2015 
Erläuterungsschreiben vom 25.09.2014  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 891/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.10.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 461.1711 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

04.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 02.12.2014 öffentlich 

 
Betriebskostenzuschuss 2015 für den ev. St. Johannes Kindergarten in 
Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für das 
Jahr 2015 eingereicht (siehe Anlage). Aufgrund eines Fehlers wurde das ursprüngli-
che Defizit von 462.900 Euro auf 446.620 Euro reduziert.  
 
Als Anlage ist lediglich ein Haushaltsplanentwurf ohne Erläuterungen beigefügt, da 
diese aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt sind.  
 
Erträge von 631.190 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.077.810 Euro ge-
genüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 446.620 Euro. 
 
Für das Jahr 2014 wurde ein Zuschuss in Höhe von 380.770 Euro gewährt (Jahres-
rechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Kostensteigerung in Höhe von 
65.850 Euro ergibt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf folgende Ansätze zurückzuführen: 
 

• weniger Elternbeiträge (insbesondere durch freizuhaltende Einzelintegrations-
plätze) 

• Personalkosten (Einführung Spätdienst, prozentuale Erhöhung) 
• Baumaßnahmen Gebäudeunterhaltung (Restarbeiten aus dem Begehungs-

protokoll) 
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Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 279.420 Euro und die Sozialstaf-
felerstattungen in Höhe von 49.310 Euro decken etwa 30,49% der Gesamtausgaben. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 446.700 Euro 
bereitzustellen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von dem Kirchenkreis 
Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2015 als zuschussfähig 
anzuerkennen. 
 
Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden 446.700 Euro als Zuschuss für den 
ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Wirtschaftsplan 2015  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 892/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.10.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

04.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 02.12.2014 öffentlich 

 
I. Nachtrag zu den Finanzierungsverträgen für die Kindertagesstätten 
hier: Prüfungsrecht 
 
Sachverhalt: 
 
Während der letzten Sitzung des Finanzausschusses kam die Frage auf inwieweit 
die Jahresrechnungen der Kindertagesstätten geprüft werden.  
 
Zurzeit werden die Jahresrechnungen von den Trägern der Kindertagesstätten vor-
gelegt und dann in der Amtsverwaltung auf Vollständig- und Verständlichkeit geprüft. 
Eine Belegprüfung erfolgt nicht und ist auch vertraglich bisher nicht vorgesehen. 
 
In den anderen amtsangehörigen Gemeinden ist es üblich und vertraglich vereinbart, 
dass der Prüfungsausschuss der jeweiligen Gemeinde stichprobeartig die Jahres-
rechnungen der Gemeinden im Amtshaus und stichprobeartig die Jahresrechnungen 
der Kindertagesstätten beim Träger prüft. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung wäre es begrüßenswert, wenn ein derartiges Verfahren 
auch in der Gemeinde Appen eingeführt wird.  
 
Da dieses Verfahren vertraglich geregelt werden müsste, sollte ein I. Nachtrag zum 
jeweiligen Finanzierungsvertrag gefertigt werden, Entwurf siehe Anlage. 
 
Sollte eine derartige Regelung eingeführt werden, sollte im Rahmen der Gleichbe-
handlung auf jeden Fall ein entsprechender Nachtrag zum Finanzierungsvertrag mit 
beiden Trägern (Lebenshilfe und Kirchengemeinde) geschlossen werden. 

Ö  6



 
Die Träger der Kindertagesstätten haben vorsorglich ein Schreiben über diese Pla-
nungen erhalten. 
 
Es müsste jedoch kein gesonderter Prüfungsausschuss gewählt werden, es kann 
auch die Regelung geben, dass drei Ausschussmitglieder (dann wäre jede Fraktion 
vertreten) vom Ausschuss für Schule, Kultur, Sport oder Soziales – alternativ vom 
Finanzausschuss – das Prüfrecht ausüben können.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entfällt  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Entwurf des I. Nachtrags 
zum jeweiligen Finanzierungsvertrag für die Kindertagesstätten zur Einführung eines 
Prüfrechts zuzustimmen. 
 
Das Prüfrecht wird von drei Mitgliedern des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport 
und Soziales / Finanzausschuss ausgeführt. Die Mitglieder werden jeweils zum Jah-
resanfang von den Fraktionsvorsitzenden benannt. 
   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Entwurf I. Nachtrag   
 
 
 



I. Nachtrag 
 

zum 
 

Finanzierungsvertrag der Kindertagesstätte 
 
 
zwischen  der ev. St. Johannes Kirchengemeinde Appen 

 
 – vertreten durch den Vorsitzendes des 
Kirchengemeinderats Pastor Frank Schüler - 

 
und     der Gemeinde Appen 
 

- vertreten durch Herrn Bürgermeister Hans-Joachim 
Banaschak - 

 
 
Es wird folgender I. Nachtrag zum Vertrag vom XX.XX.XXXX geschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
In § 4 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:  
 
Prüfungsrecht: Die Gemeinde Appen hat das Recht, die Jahresrechnung der 
Kindertagesstätte durch die ernannten Prüfungsmitglieder der Gemeinde Appen zu 
überprüfen. 
 
Alle anderen Absätze werden entsprechend verschoben. 
 
 

Artikel 2 
 
Die übrigen Bestimmungen des Vertrages bleiben unverändert. 
 
 
 
Appen, den       Appen, den  
 
 
Für die Gemeinde Appen    Für die Kirchengemeinde 
 
 
 
(Banaschak)      (Schüler) 
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I. Nachtrag 
 

zum 
 

Finanzierungsvertrag der Kindertagesstätte 
 
 
zwischen  der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis 

Pinneberg gemeinnützige GmbH 
 

  
 
und     der Gemeinde Appen 
 

- vertreten durch Herrn Bürgermeister Hans-Joachim 
Banaschak - 

 
 
Es wird folgender I. Nachtrag zum Vertrag vom 10.07.2012 geschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
In § 5 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:  
 
Prüfungsrecht: Die Gemeinde Appen hat das Recht, die Jahresrechnung der 
Kindertagesstätte durch die ernannten Prüfungsmitglieder der Gemeinde Appen zu 
überprüfen. 
 
Alle anderen Absätze werden entsprechend verschoben. 
 
 

Artikel 2 
 
Die übrigen Bestimmungen des Vertrages bleiben unverändert. 
 
 
 
Appen, den       Elmshorn, den  
 
 
Für die Gemeinde Appen    Für die Lebenshilfe 
 
 
 
(Banaschak)      (Behrens) 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 893/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.10.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

04.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 02.12.2014 öffentlich 

 
Vereinbarung über die gemeinsame Finanzierung der Wahrnehmung der 
Qualifikation von Kindertagespflegepersonen und die Vermittlung von 
Tagespflegeverhältnissen 
 
Sachverhalt: 
 
Bisher erfolgte die Finanzierung der Familienbildungsstätten zur Vermittlung und Be-
ratung von Tagespflegestellen durch jährliche Anträge der Familienbildungsstätten 
an die Gemeinden. Diese haben sich ggf. mit einem gemeindlichen Anteil an den 
Kosten  beteiligt, andernfalls erfolgte keine Leistung der Familienbildungsstätte für 
die jeweilige Gemeinde. 
 
Um die jeweiligen Familienbildungsstätten von erheblichem Organisations- und Ver-
waltungsaufwand zu entlasten wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. An dieser Ar-
beitsgruppe waren Vertreter des Kreises und der Kommunen beteiligt. Diese Arbeits-
gruppe hat sich ausführlich mit der Thematik befasst und die anliegende Vereinba-
rung ausgearbeitet. 
 
Die Berechnung der Gemeindeanteile können der Anlage zur Vereinbarung ent-
nommen werden.  
Für die Gemeinde Appen würde sich ein Gemeindeanteil in Höhe von 2.469,09 Euro 
ergeben. 
 
Die Erhöhung (siehe Anlage) ergibt sich aus einem insgesamt gestiegenem Finan-
zierungsbedarf. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 

Ö  7



Seitens der Verwaltung wird dieses Verfahren sehr begrüßt. Die Gemeinden hätten 
bei der Finanzierung für die nächsten 5 Jahre Planungssicherheit.  
 
Die Gemeinde Appen müsste grundsätzlich entscheiden, ob eine Beteiligung an der 
Tagespflege wieder erfolgen soll. In den vergangenen Jahren hat sich die Gemeinde 
Appen nicht an den Kosten für die Familienbildungsstätte Pinneberg beteiligt. 
 
Die Nachfrage an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren steigt aber kontinuier-
lich an. Insbesondere durch die erhöhte Anzahl der Kinder auf der Warteliste für ei-
nen Krippenplatz im Jahr 2015 wäre es sehr hilfreich, wenn die Eltern zur Vermittlung 
von Tagespflegestellen an die Familienbildungsstätte verwiesen werden könnten. 
Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ist auch mit einem Betreuungsplatz 
bei einer Tagespflegeperson erfüllt.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan 2015 wäre ein Betrag in Höhe von 2.500 Euro zur Verfügung zu-
stellen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der Kreisanteil beträgt jährlich 246.400 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Vereinbarung zwischen 
dem Kreis Pinneberg und der Gemeinde Appen über die gemeinsame Finanzierung 
der Wahrnehmung der Qualifikation von Kindertagespflegepersonen und die Vermitt-
lung von Tagespflegeverhältnissen durch die Kreis-Arbeitsgemeinschaft (AG) der 
Familienbildungsstätten abzuschließen. 
 
Die Haushaltsmittel werden entsprechend zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Entwurf der Vereinbarung  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 894/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 15.10.2014 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4 / 021.3111 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

04.11.2014 öffentlich 

 
Seniorenweihnachtsfeier 2014 
 
Sachverhalt: 
 
Am Sonntag, den 14.12.2014 findet wieder traditionell die Seniorenweihnachtsfeier 
der Gemeinde Appen statt. 
 
Der Bestuhlungsplan für das Bürgerhaus wurde neu aufgestellt, so dass nun mit 
Bühne und Tischreihen lediglich Platz für 102 Personen auf der Grootdeel wäre.  
 
Auf der Galerie könnten noch bis zu 48 Personen untergebracht werden. Allerdings 
sollte von der Nutzung der Galerie abgesehen werden. Die Galerie kann nicht barrie-
refrei erreicht werden, die Besucher könnten von der Galerie das Programm nicht mit 
verfolgen und auch die Bewirtung der Besucher auf der Galerie ist nur mit erhöhtem 
Betreueraufwand möglich. 
 
In der Vergangenheit lagen die Besucherzahlen bei bis zu 180 Personen.  
 
Der Platz im Bürgerhaus ist damit nicht mehr auskömmlich und es sollte erörtert wer-
den, welche Lösungsansätze möglich wären (z.B. Verlagerung der Veranstaltung in 
die Sporthalle, Aufteilen der Besucher nach Straßenzügen und dann zwei verkürzte 
Veranstaltungen am gleichen Tag (13.30 – 15.00 / 16.00 – 17.30), Altersgrenze er-
höhen). 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Von der Erhöhung der Altersgrenze (liegt bereits bei 70. Jahren) sollte abgesehen 
werden, da mit diesem Lösungsansatz nicht sichergestellt wäre, ob entsprechend 
weniger Senioren sich zur Seniorenweihnachtsfeier anmelden. 

Ö  9



Die Sporthalle wurde vorsorglich beim TuS Appen reserviert. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entfällt  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, dass die Senioren-
weihnachtsfeier der Gemeinde Appen wie durchgeführt werden soll: __________  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 888/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.10.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 021.3123 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

04.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 02.12.2014 öffentlich 

 
Karnevalsveranstaltung für Jung und Alt im Jahr 2015 
 
Sachverhalt: 
 
Für Sonntag, den 25.01.2014 ist wieder eine Karnevalsveranstaltung im Appener 
Bürgerhaus geplant. Das DRK – Ortsverein Appen wäre wieder bereit diese Veran-
staltung durchzuführen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass keine finanziellen 
Nachteile für den Verein entstehen. 
 
Eine Nachfrage beim DRK – Ortsverein Appen hat ergeben, dass davon ausgegan-
gen wird, dass ein Zuschuss in Höhe von 500 Euro ausreichend sein müsste. Aller-
dings liegt dem DRK – Ortsverein Appen keine weiteren Informationen von den 
Moorreger Karnevalisten vor. Sollte der Zuschuss nicht ausreichend sein, müsste 
dieser nachträglich noch angepasst werden. 
  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Anzumerken ist, dass neben dem tatsächlichen finanziellen Zuschuss an das DRK – 
Ortsverein Appen auch noch weitere Kosten für die Leistungen des Bauhofes und 
des Hausmeisters anfallen. 
Außerdem steht das Bürgerhaus ein gesamtes Wochenende nicht für eine Vermie-
tung zur Verfügung. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2015 zur Verfügung ge-
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stellt werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK – Ortsverein Appen 
für die Durchführung der Veranstaltung „Karneval für Jung und Alt“ am Sonntag, den 
25.01.2015 einen Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro zu gewähren. 
 
Sollte dieser Zuschuss nicht ausreichend sein, ist vom DRK – Ortsverein Appen eine 
entsprechende Abrechnung vorzulegen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
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